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An öle

Generalversammlung der Aktionäre der Gotthardbahn.

M.
Wir beehren uns, der Generalversammlung der Gotthardbahngesellschaft unseren vierundzwanzigsten,

das Jahr 1895 umfassenden Geschäftsbericht vorzulegen.

Allgemeiner Teil'.
I. GrmidlWt« lind Umfang der Untemhmiig.

Das Bundesgesetz betreffend das Stimmrecht der Aktionäre von Eisenbahngesellschaften und die Be-

teiligung des Staates bei deren Verwaltung vom 28. Juni 1895 legte uns die Pflicht auf, Ihnen den Entwurf
revidierter Gesellschaftsstatuten zu unterbreiten. Da wir unsern Bericht und Statntenentwurf vom 12. Nov. v. Is.
vorschriftsgemäß dem Geschäftsberichte als Beilagen beifügen, können wir auf diese Aktenstücke verweisen. Die

außerordentliche Generalversammlung vom 2. Dezember genehmigte den Entwurf und schaltete nur auf unsern

Antrag in Artikel 9 als Absatz 3 noch ein:

„Die Namenaktie ist übertragbar. Für die Eintragung in das Akticnbnch kann der Nachweis des

Erwerbs durch Indossament geleistet werden."

Wir haben den beigedrnckten Entwurf entsprechend ergänzt.

Der h. schweizerische Bundesrat genehmigte die revidierten Statuten am 28. Dezember. Seine Schluß-

nähme lautet:

Der schweiz. Bundesrat

nach Einsicht

1. der von der Generalversammlung der Aktionäre der Gotthardbahn unterm 2. Dezember 1895 be-

schlossenen Statutenänderungen;
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